
Energieausweise sollen von qualifizierten und 
zugelassenen Fachleuten ausgestellt werden. 
Doch diese haben die unterschiedlichsten Aus­
bildungen und Qualifikationen.
Bei der Wahl Ihres Ausweisausstellers sollten 
Sie deshalb auf zwei Dinge achten: die aus­
reichende Qualifikation und die Neutralität des 
Ausstellers! Vertrauen Sie auf die gesicherte 
Qualität des Deutschen Energieberater-Netz­
werks (DEN) e.V.

Das DEN e.V. ist ein Zusammenschluss von 
BAFA*-gelisteten Ingenieuren, Architekten 
und Technikern, die kompetent, qualifiziert 
und umfassend für das Thema Energiebera­
tung ausgebildet sind und Energieausweise 
ausstellen dürfen. Unsere Energieberater sind 
außerdem unabhängig und neutral und bera­
ten Sie auch bei der Umsetzung Ihrer Moderni­
sierungsmaßnahmen. Das heißt, sie beziehen 
keine Provisionen und empfehlen Ihnen nur 
Maßnahmen, die energetisch wirklich sinnvoll 
sind.

Dabei unterliegt die Qualität unserer Dienst­
leistungen strengsten Qualitätsrichtlinien, die 
unsere besondere Professionalität garantieren. 
Unser Qualitätssignet bürgt dafür.

Kostenlose Auskunft zu

5.700 Förderprogrammen

unter www.den-ev.de

Energieausweise 
für Wohngebäude
Alles, was Sie dazu wissen müssen!  

Deutsches Energieberater-Netzwerk e.V.

DEN e.V.
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Es gibt zwei Varianten für die Energieausweise. 
Beide sind 10 Jahre gültig.

Der Energieausweis nach Verbrauch ist recht kos­
tengünstig zu erstellen, sofern das Haus mit einer 
zentralen Heizanlage ausgestattet ist. Er wird auf 
Grundlage des gemessenen Energieverbrauchs 
der letzten drei Jahre erstellt. Die Daten geben 
allerdings keine Auskunft über die energetische 
Qualität des Gebäudes!

Der Energieausweis nach Bedarf ist ratsam, 
wenn konkrete Maßnahmen geplant sind und 
wird auf Grundlage des berechneten Energie­
bedarfs erstellt. Er enthält objektive Aussagen 
zur Gebäude- und Heizanlagenqualität, weil 
hier Gebäudehülle und Haustechnik analysiert 
und Wärmeverluste genau zugeordnet werden. 
Dabei wird festgestellt, wie viel Energie das Haus 
verschlingt und was durch welche Maßnahmen 
verbessert werden könnte. So ist auch der Nach­
weis für die KfW bereits berechnet. Zulässige 
Vereinfachungen in der Berechnung können  
die Kosten für diese Energieausweis-Variante 
dämpfen.

Alle, die ihr Haus verkaufen, verpachten oder 
neu vermieten wollen, brauchen einen Energie­
ausweis.

Der Energieausweis nach Bedarf ist Pflicht für 
Gebäude mit bis zu vier Wohneinheiten die vor 
1978 erbaut wurden (Bauantrag bis 21.10.77).
Alle anderen können eine der beiden Varianten 
frei wählen.

Der bedarfsabhängige Energieausweis 
ist die informativere Variante!

 


